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Stadtplaner GmbH

Tannenweg 10
56751 Polch

Tel.:  02654/964573
Fax.: 02654/964574

Phase:

Projektnr:

Bearbeitet:

Frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit, Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gemäß 
§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB

Projekt

Dipl.-Ing. Dirk Strang
Moritz Strang, M.Sc. Maßstab:         1:1.000

N

M. 1:1.0000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

Legende

MAß DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                       (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
siehe Eintragung Nutzungsschablone und Textfestsetzungen

Allgemeines Wohngebiet (überbaubare Grundstücksfläche)

Allgemeines Wohngebiet (nicht überbaubare Grundstücksfläche)

WA

WA

ART DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                        (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

Verfahrensvermerke Nutzungsschablone (Beispiel)

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE                                                         (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

Baugrenze

Auftraggeber:  Ortsgemeinde Rieden

öffentliche Verkehrsfläche

VERKEHRSFLÄCHEN                                                                                         (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsgrün

FLÄCHEN FÜR DIE ABFALL- UND ABWASSERBESEITIGUNG, EINSCHLIEßLICH DER 
RÜCKHALTUNG UND VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER, 
SOWIE FÜR ABLAGERUNGEN                                                                          (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB)

RRHB

GRÜNFLÄCHEN                                                                                                  (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 (7) BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN

öffentliche Fläche für die Abwasserbeseitigung 
mit der Zweckbestimmung "Regenwasser-Rückhaltebecken"

SONSTIGE DARSTELLUNGEN

Gebäude laut Kataster

Flurstücksgrenze laut Kataster
Flurstücksnummer laut Kataster

Bemaßung in Metern
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  ORTSGEMEINDE RIEDEN BEBAUUNGSPLAN "VERLÄNGERUNG VULKANSTRASSE 
UND 3. ÄNDERUNG DORNHECK/SCHWEINSGRABEN"

ORTSGEMEINDE RIEDEN
 

Bebauungsplan "Verlängerung Vulkanstraße und 3. 
Änderung Dornheck/Schweinsgraben"

Vorentwurf

öffentliche Grünfläche
-Zweckbestimmung "Gebietsrandgrün"

FLÄCHEN FÜR HOCHWASSERSCHUTZANLAGEN UND FÜR DIE REGELUNG 
DES WASSERABFLUSSES                                                                              (§ 9 (1) Nr. 16b BauGB)

öffentliche Fläche zur Regelung des Wasserabflusses
-Zweckbestimmung "Außengebietsentwässerung"

KENNZEICHNUNGEN                                                                                                   (§ 9 (5) BauGB)
Umgrenzung von Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche
Sicherungsmaßnahmen gegen Überschwemmungen infolge von 
Starkregenereignissen erforderlich sind

Stand:              20.03.2026

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS 
 
Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Aufstellung des 
Bebauungsplans gemäß § 2 (1) BauGB beschlossen. 
Der Aufstellungsbeschluss ist am __.__.____ ortsüblich 
bekanntgemacht worden. 
 
Rieden, den  
 
 
 
 
 
 
(Andreas Doll, Ortsbürgermeister) 

SATZUNGSBESCHLUSS 
 
Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebauungsplan 
gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. 
 
 
 
Rieden, den  
 
 
 
 
 
 
(Andreas Doll, Ortsbürgermeister) 

 
 
 

 
 
 

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 
SOWIE DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER 
ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
Der Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzungen 
hat mit der Begründung gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit 
vom __.__.____ bis __.__.____ zu jedermanns Einsicht 
frühzeitig öffentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am __.__.____ mit 
dem Hinweis öffentlich bekanntgemacht, dass Anregungen 
während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
wurden gemäß § 4 (1) BauGB mit Schreiben vom 
__.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Rieden, den  
 
 
 
 
 
 
(Andreas Doll, Ortsbürgermeister) 

AUSFERTIGUNG 
 
 
 
Die Übereinstimmung der textlichen und zeichnerischen 
Inhalte des Bebauungsplans mit dem Willen des Gemein-
derates sowie die Einhaltung des gesetzlich vorgeschrie-
benen Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplans 
werden bekundet.  
Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. 
Sie tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
 
Rieden, den  
 
 
 
 
 
 
(Andreas Doll, Ortsbürgermeister) 

 
 
 

 
 
 

BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT SOWIE DER 
BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLI-
CHER BELANGE 
 
Der Bebauungsplan einschließlich der Textfestsetzungen 
hat mit der Begründung gemäß § 3 (2) BauGB in der Zeit 
vom __.__.____ bis __.__.____ zu jedermanns Einsicht öf-
fentlich ausgelegen.  
Ort und Dauer der Auslegung wurden am __.__.____ mit 
dem Hinweis öffentlich bekanntgemacht, dass Anregungen 
während der Auslegungsfrist vorgebracht werden können.  
Die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
wurden gemäß § 4 (2) BauGB mit Schreiben vom 
__.__.____ zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 
 
Rieden, den  
 
 
 
 
 
 
(Andreas Doll, Ortsbürgermeister) 

BEKANNTMACHUNG 
 
 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans sowie die 
Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienststun-
den von jedermann eingesehen werden kann und über 
den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind ortsüblich be-
kanntgemacht worden. 
Mit der Bekanntmachung am __.__.____ tritt der Bebau-
ungsplan in Kraft. 
 
 
 
 
Rieden, den  
 
 
 
 
 
 
(Andreas Doll, Ortsbürgermeister) 
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